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RS OGH 1996/3/26 4Ob513/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1996

Norm

ABGB §140 Ba

ABGB §143

Rechtssatz

Den Nachkommen steht gegenüber dem Unterhaltsanspruch eines Elternteils oder Großelternteils ein bene cium

competentiae zu. Nicht nur der eigene angemessene Unterhalt des Unterhaltsp ichtigen darf durch den

Unterhaltsanspruch der Eltern und Großeltern nicht gefährdet sein, es sind dabei auch die übrigen Sorgep ichten zu

berücksichtigen.

Entscheidungstexte

4 Ob 513/96

Entscheidungstext OGH 26.03.1996 4 Ob 513/96
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